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Rechtliche Grundlagen 

VO (EU) 2021/2115 - Art. 70 
Umwelt-, Klima- und andere Bewirtschaftungsverpflichtungen bzw.

GAK-Rahmenplan – Förderbereich 4, 
Maßnahmengruppe B - Förderung des ökologischen Landbaus und anderer 
besonders nachhaltiger gesamtbetrieblicher Verfahren

GAP-Strategieplan – Intervention: EL-0108 Ökologischer Landbau
TI: EL-0108-01: Einführung des Ökologischen/Biologischen Landbaus
TI: EL-0108-02: Beibehaltung des Ökologischen /Biologischen Landbaus

AUKM-Richtlinie

Förderung ökologischer Anbauverfahren

Vorführender
Präsentationsnotizen
AUKM, Ökolandbau und Tierschutzmaßnahmen werden in Deutschland mit finanzieller Beteiligung der EU, des Bundes und der Länder gefördert.

Rechtsgrundlage der EU für die Förderung in der Förderperiode 2023-2027 ist die ELER-Verordnung. Einschlägig sind die Artikel 70 dieser Verordnung. Der GAK-Rahmenplan ist ein Förderinstrument des Bundes und  die Voraussetzung für die finanzielle Beteiligung des Bundes und beschreibt die hierfür geltenden Vorgaben/Bedingungen. Für Maßnahmen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK)" können die Länder auf der Grundlage des GAK-Gesetzes eine Kofinanzierung durch den Bund in Anspruch nehmen.


Die Konkretisierung des Förderangebots erfolgt in Deutschland über die Programme der Länder über dem GAP-Strategieplan, die durch Förderrichtlinien umgesetzt werden.
Für die Landwirte maßgebend sind somit die Förderrichtlinien der Länder, unter anderem auch hinsichtlich der festgesetzten Zahlungen.
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- Freiwillige Maßnahme 
- für einen Zeitraum: in der Regel fünf Jahren 
- festgelegte Bewirtschaftungsauflagen /Verpflichtungen, die über 

das geltende Recht hinausgehen
- Ausgleich von zusätzlichen Kosten und entgangenen Einnahmen 

z. Bsp. geringere Erträge in Folge einer Reduzierung der Düngung 
oder einer Reduzierung der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln

Förderung ökologischer Anbauverfahren

Vorführender
Präsentationsnotizen
Die in diesen Förderrichtlinien festgeschriebenen Auflagen müssen über die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestanforderungen hinausgehen.

Mit der Durchführung von AUKM bzw. der Einführung oder Beibehaltung des Ökolandbaus verpflichten sich Landwirte freiwillig, für einen Zeitraum von in der Regel fünf Jahren die in den Förderrichtlinien der Länder festgelegten Bewirtschaftungsauflagen auf ihrem Betrieb einzuhalten.

Die Zahlungen für AUKM und für den Ökolandbau dürfen nur die zusätzlichen Kosten und die entgangenen Einnahmen ausgleichen, die durch Auflagen verursacht werden, die über die rechtlich anderweitig vorgeschriebenen Anforderungen an die Bewirtschaftung hinausgehen. 

Dies ist etwa dann der Fall, wenn geringere Erträge in Folge einer Reduzierung der Düngung oder einer Reduzierung der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln erzielt werden.
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Gegenstand
• Einführung oder Beibehaltung von ökologischen Anbauverfahren im gesamten 

Betrieb nach der Verordnung (EU) 2018/848 (Ausgenommen sind die Bereiche 
der ökologischen Aquakultur und die ökologische Bienenhaltung)

Anforderungen an die ökologische Bewirtschaftung
• Der ökologisch wirtschaftende Landwirtschaftsbetrieb hat für Flächen, für die 

Zuwendungen beantragt und gewährt werden sollen, eine landwirtschaftliche 
Nutzung mit einer entsprechenden Erzeugung nachzuweisen. 

Förderung ökologischer Anbauverfahren
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Förderausschlüsse

- Doppelförderung auf derselben Fläche ist unzulässig
- Nicht produktive Flächen: 

- Flächen, die nicht für die landwirtschaftliche Erzeugung 
genutzt werden oder stillgelegt sind, 

- ausgewiesene Landschaftselemente entsprechend dem 
gültigen Referenzsystem Landwirtschaft des Landes 
Sachsen-Anhalt

- Gewässerflächen

Förderung ökologischer Anbauverfahren

Vorführender
Präsentationsnotizen
Eine Inanspruchnahme öffentlicher Mittel oder Vergünstigungen für vergleichbare Leistungen oder Bedingungen auf derselben Fläche (Doppelförderung) ist nicht zulässig. 
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Verordnung (EU) 2018/848   Fruchtbarkeit und biologische Aktivität des 
Bodens muss erhalten und gesteigert werden:

– Nutzung von Ackerflächen für Gründüngungsmaßnahmen (vgl. 
Anhang II, Teil I, Nr. 1.9.2 Buchstabe a) 

– Derartige Flächen müssen in die Fruchtfolge integriert sein.

Verordnung (EU) 2018/848 
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– Lt. AUKM-Richtlinie erfolgt zwar keine Erzeugung landwirtschaftliche 
Produkte, ABER

 bis zu 30 Prozent von der als Ackerland genutzten Fläche können für 
Gründüngungsmaßnahmen genutzt werden und sind somit 
förderunschädlich

– Anrechnung erfolgt auf den Flächen, auf denen der Anbau erfolgt

– Im Rahmen der Förderung ist es unerheblich, ob der gesamte Aufwuchs 
oder Teile davon von den betreffenden Flächen entfernt wird. 

Was bedeutet das für die Förderung ökologischer 
Anbauverfahren?
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Für die Begrünung der zur Bodenverbesserung (Gründüngungsmaßnahmen) 
vorgesehenen Flächen sind folgende Arten zu verwenden:

Was bedeutet das für die Förderung 
ökologischer Anbauverfahren?

Lfd.
Nr.

Einjährige Arten Lfd.
Nr.

Mehrjährige Arten

1 Senf 8 Mischungen aus den Arten der lfd. Nr. 1 bis 7

2 Ölrettich 9 Wicken (mehrjährig)

3 Phacelia 10 Luzerne

4 Seradella 11 Klee

5 Lupinen 12 Ackergras

6 Perserklee 13
Mischungen aus den Arten der lfd. Nr. 9 bis 12

7 Wicken (einjährig)

Vorführender
Präsentationsnotizen
Bestimmte Arten können nur einjährig genutzt werden (lfd. Nr. 1 bis 6). Wicken (lfd. Nr. 7 und 9) gibt es in Sommer- und Winterformen, so dass eine Wicke auch in mehrjährigen Mischungen ausgesät werden kann. Auch mehrjährige Arten (lfd. Nr. 9 bis 12) können einjährig genutzt werden. 

Es wird der entsprechende NC im Antrag gewählt, um eine genauere Abgrenzung zu anderen Maßnahmen herzustellen. 



9

Grünland/Ackerfutterflächen:
• Auf Grünland und Ackerfutterflächen des Betriebes muss mit Ausnahme der für 

Gründüngungsmaßnahmen genutzten Ackerflächen eine Erzeugung 
landwirtschaftlicher Produkte (Beweidung, Futterverkauf) erfolgen. Ansonsten 
gelten diese Flächen als aus der Erzeugung genommen und erhalten keine 
Prämien nach der Richtlinie AUKM, GAP-SP.

• In Zweifelsfällen ist gegenüber der kontrollierenden Behörde der Nachweis für 
die Nutzung des Aufwuchses zu erbringen

• Gründungsmaßnahmen (z. Bsp. in Form von Cut & Carry) sind bis zu 30% von 
der als Ackerland genutzten Fläche  förderunschädlich

Zusammenfassung
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Quelle: pixababy


	�Aus der Förderung - was ist bei Cut & Carry Systemen zu beachten 
	�Förderung ökologischer Anbauverfahren��
	Förderung ökologischer Anbauverfahren�
	��Förderung ökologischer Anbauverfahren��
	��Förderung ökologischer Anbauverfahren��
	��Verordnung (EU) 2018/848 �
	��Was bedeutet das für die Förderung ökologischer Anbauverfahren?�
	Was bedeutet das für die Förderung ökologischer Anbauverfahren?
	��Zusammenfassung��
	Foliennummer 10

